Amt fir Bodenmanagement
Limburg a. d. Lahn

Berner Stral3e 11

65552 Limburg an der Lahn
Telefon +49 (611) 5356000

Telefax +49 (611) 327605600

E-Mail info.afb-limburg@hvbg.hessen.de

Aktenzeichen: 2-LM-05-14-04-01-B0005#003 Eltville am Rhein, den 15.03.2026

Flurbereinigung Eltville-Rauenthal - Az.: F 1404 - Teilgebiet 4 und 7 tlw.

Vorlaufige Besitzeinweisung
gem. 8 65 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

und

Uberleitungsbestimmungen
gem. 8 62 Abs. 3 und § 66 FlurbG

I. Anordnung

Im Flurbereinigungsverfahren Eltville-Rauenthal, Rheingau-Taunus-Kreis, wird gemal § 65
Abs. 2 in Verbindung mit den 88 62, 70 und 71 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom
16.03.1976 (BGBI. | S. 546) in der jeweils geltenden Fassung, die vorlaufige Besitzeinwei-
sung in die neuen Grundstuicke fir die Teilgebiete 4 und 7 tlw. und dariiber hinaus sich aus
geadnderten Landabfindungen resultierend, fur folgende Grundstiicke angeordnet:

Gemarkung Eltville, Flur 10 Flurstiick 273
Gemarkung Rauenthal, Flur 46 Flurstick 77
Gemarkung Rauenthal, Flur 47 Flurstiick 86, 48
Gemarkung Rauenthal, Flur 48 Flurstiick 191, 189
Gemarkung Rauenthal, Flur 49 Flurstiick 99, 52
Gemarkung Rauenthal, Flur 52 Flursttick 59

Gleichzeitig treten die Uberleitungsbestimmungen, die einen Bestandteil dieser Anordnung
bilden, in Kraft (88 65 und 62 Abs. 2 und 3 FlurbG).

Der fur die Bewertung des eingebrachten Grundbesitzes (Gesamtwert des Grund und Bo-
dens) und der Landabfindung (Gesamtwert des Grund und Bodens) mal3geblicher Stichtag
wird gemal § 44 Abs. 1 Satz 4 FlurbG auf den 15.03.2026 festgesetzt.

Das Teilgebiet 4
mit der Lagen Gemarkung Lage
Rauenthal Ehr, Famel, Untere Steil,
Obere Steil, GroRRestiick
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Das Teilgebiet 7 tlw.

mit der Lagen Gemarkung Lage
Rauenthal Untere Abighell,
Obere Abighell

in GréRe von 13,2 ha ist abgegrenzt

im Westen durch die im Wege- und Gewasserplan (8 41 FlurbG) darge-
stellten Wege Nr. 11 und 44 sowie durch die Teilgebiets-
grenze zu Teilgebiet 3, 8 und 2,

im Norden & Osten durch den im Wege- und Gewasserplan (8 41 FlurbG) dar-
gestellten Weg Nr. 25,

sowie im Suden durch den im Wege- und Gewasserplan (8 41 FlurbG) dar-
gestellten Weg Nr. 123

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung

Nach 8§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VWGO) vom 19. Méarz 1991 (BGBI.
I S. 686) in der jeweils geltenden Fassung wird die sofortige Vollziehung der Anordnung der
vorlaufigen Besitzeinweisung einschlieRlich der Uberleitungsbestimmungen mit der Folge an-
geordnet, dass die Erhebung eines Widerspruches und einer Anfechtungsklage gegen diese
Anordnung keine aufschiebende Wirkung haben.

lll. Allgemeine Hinweise

1. Die tatsachliche Uberleitung in den neuen Zustand wird durch die Uberleitungsbestim-
mungen zur vorlaufigen Besitzeinweisung der Teilgebiete 4 und 7 tlw. vom 15.03.2026,
die gemeinsam mit dem Vorstand der Teilnehmergesellschaft aufgestellt wurden, gere-
gelt. Mit den darin festgesetzten Zeitpunkten gehen der Besitz, die Verwaltung und die
Nutzung der neuen Grundstiicke auf die in der neuen Feldeinteilung benannten Empfan-
ger Uber. Die Besitz- und Nutzungsrechte an den alten Grundstiicken erléschen. Nach
MafRgabe der Uberleitungsbestimmungen missen die neuen Grundstiicke anstelle der
bisherigen in Bewirtschaftung genommen werden. Die Erzeugnisse der neuen Grundsti-
cke treten in rechtlicher Beziehung an die Stelle der Erzeugnisse der alten Grundstiicke.
Soweit an Erzeugnissen oder sonstigen Bestandteilen besondere Rechtsverhéaltnisse be-
stehen kénnen, gilt der Empfanger als Eigentimer der neuen Grundstiicke. Wegen der
sonstigen Regelungen wird auf den weiteren Inhalt der Uberleitungsbestimmungen Bezug
genommen.

2. Die nach den 88 34 und 85 Nr. 5 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschrdnkungen des
Eigentums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes bestehen. Des-
halb diirfen — soweit in den Uberleitungsbestimmungen nichts anderweitiges festgesetzt
ist — auch weiterhin Anderungen der Nutzungsart, die tiber den Rahmen eines ordnungs-
gemalen Wirtschaftsbetriebes hinausgehen (z. B. Beseitigung bzw. Neuanlage von Obst-
baumanlagen, Errichtung oder Veranderung von Bauwerken und Einfriedungen sowie die
Beseitigung von Baumen, Beerenstrauchern, Hecken usw.) nur mit Zustimmung der Flur-
bereinigungsbehérde vorgenommen werden.

3. Durch die Anordnung der Vorlaufigen Besitzeinweisung wird Widersprtichen, die von den
Beteiligten bei der spateren Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes bzw. dessen Nach-
trage, insbesondere gegen die Abfindung und Zuteilung der neuen Grundstiicke, erhoben
werden, nicht vorgegriffen. Anderungen des Flurbereinigungsplanes und Anderungen der
in Besitz eingewiesenen Grundstiicke sind unbeschadet dieser Anordnung nach wie vor
maglich. Die rechtlichen Wirkungen der vorlaufigen Besitzeinweisung enden mit der Aus-
fihrung des Flurbereinigungsplanes (88 61 bzw. 63 FlurbG).

4. Die Eigentumsverhaltnisse werden durch die vorlaufige Besitzeinweisung nicht berihrt.
Das Eigentum an den neuen Grundstiicken geht auf die Beteiligten erst zu dem in der
(vorzeitigen) Ausfiihrungsanordnung bestimmten Zeitpunkt Gber. Sie wird in einem spate-
ren Verfahrensabschnitt erlassen.
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5. Die Beteiligten kdnnen zwar bis zur Bekanntmachung der rechtlichen Ausfiihrung des
Flurbereinigungsplanes nach § 61 oder 8 63 FlurbG noch uber die alten (eingebrachten)
Grundstiicke grundbuchmanig verfigen; an die Stelle der alten Grundstiicke treten aber
in rechtlicher Hinsicht demnéachst die neuen Grundstiicke. Es sollte deshalb von grund-
buchmaRigen Anderungen abgesehen werden. Wenn trotzdem lber ein Grundstiick ver-
fugt werden muss, sollte vorher das Amt flir Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn tber
die beabsichtigte Rechtsanderung unterrichtet werden.

6. Antrdge auf Beteiligung von Niel3brauchern an den dem Eigentiimer zur Last fallenden
Beitragen, auf Erh6hung oder Minderung des Pachtzinses oder auf Regelung des Pacht-
verhaltnisses (88 69 und 70 FlurbG) sind — soweit sich die Beteiligten nicht einigen kénnen
— gemal 8§ 71 FlurbG spatestens drei Monate nach Erlass dieser Anordnung beim Amt
fur Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn zu stellen. Spater eingehende Antrage kénnen
nicht mehr berlcksichtigt werden.

IV. Auslegung der Anordnung der vorlaufigen Besitzeinweisung und der
Uberleitungsbestimmungen

Je ein Ausdruck dieser Anordnung mit Begriindung und den Uberleitungsbestimmungen lie-
gen vom ersten Tag der offentlichen Bekanntmachung an gerechnet einen Monat lang beim
Amt fir Bodenmanagement Limburg an der Lahn, Dienstgebaude Eltville am Rhein, GroRRe
Hub 10 c, 65344 Eltville am Rhein, |. Stock, Zimmer 1.15, in 65343 Eltville am Rhein, wahrend
den Ublichen Sprechzeiten, montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30
Uhr bis 15.30 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr aus. Ebenso wahrend den ubli-
chen Sprechzeiten bei der Stadtverwaltung Eltville am Rhein, Gutenbergstr. 13, 65343 Eltville
am Rhein, Infozentrale von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusatzlich
bei dem Mitglied des stellvertretenden Vorstands der Teilnehmergemeinschaft Eltville-Rau-
enthal Herrn Stephan Albus, HauptstralR3e 12, 65345 Eltville am Rhein von mittwochs bis sonn-
tags von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr, zur Einsichtnahme fir die Beteiligten aus.

V. Bekanntgabe und Erlauterung der neuen Feldeinteilung

Die Beteiligten haben bei den so genannten Abfindungsvereinbarungsverhandlungen Karten
Uber die neuen Abfindungsgrundstiicke erhalten.

Die neue Feldeinteilung wird, soweit bisher noch nicht geschehen, auf Antrag an Ort und
Stelle erlautert.

VI. Grinde fur die Anordnung der vorlaufigen Besitzeinweisung

Die rechtlichen Voraussetzungen fiir die Anordnung der vorlaufigen Besitzeinweisung gemaf
8 65 FlurbG liegen vor. Die Grenzen der neuen Grundstiicke im Teilgebiet 4 und 7 tlw. sind
in die Ortlichkeit (ibertragen worden. Endgiiltige Nachweise fiir Flache und Wert der neuen
Grundstticke liegen vor. Das Verhaltnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Einge-
brachten steht fest und der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wurde gemaf § 62 Abs. 2
FlurbG zu dieser Anordnung gehort.

Die vorlaufige Besitzeinweisung wird angeordnet, damit die Teilnehmer mdglichst friihzeitig
in Besitz und Nutzung ihrer neuen Grundstiicke und damit in den Genuss der durch das Flur-
bereinigungsverfahren bewirkten Vorteile kommen.

Die Anordnung der vorlaufigen Besitzeinweisung zu dem festgesetzten Zeitpunkt ist notwen-
dig, um die neuen Grundstiicke noch in diesem Wirtschaftsjahr in Besitz, Verwaltung und
Nutzung der Empféanger tbergeben zu kénnen und dadurch die ordnungsgemale Bestellung
der Abfindungsgrundstticke zu ermdéglichen. Im Ubrigen haben sich die Beteiligten in betriebs-
wirtschaftlicher Hinsicht bereits auf den Besitziibergang in diesem Jahr eingestellt.

Die Unsicherheit tber die kunftige Gestaltung des Grundbesitzes entfallt und somit kdnnen
Nutzungsplanungen auf eine konkrete Grundlage gestellt werden.

Nachteile, zum Beispiel die Zerschneidung alter Grundstticke durch die Herstellung der neuen
gemeinschaftlichen Anlagen oder Ernteausfalle, kbnnen dadurch vermieden werden. Eine so-
fortige Regelung der tatsachlichen Besitz- und Nutzungsverhéaltnisse ist daher geboten.
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http://www.landentwicklung.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/b81d6f06b181d7e7c1256e920051ac19/a4c0e2041a7136bbc1256f0a00478430?OpenDocument

VII. Grunde fir die sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung und der Uberleitungsbestimmungen liegt im 6f-
fentlichen Interesse. Um den Beteiligten moglichst rasch den Nutzen der neuen Besitzverhélt-
nisse zugutekommen zu lassen, wird die sofortige Vollziehung angeordnet. Nur auf diese
Weise kénnen MaRRnahmen gegebenenfalls auch kurzfristig durchgefihrt werden. Zur Ver-
meidung von grol3eren Ertragsverlusten ist ein méglichst friher Besitziibergang erforderlich,
um Ertragsausfalle zu minimieren. Aufgrund der geplanten 11 Teilgebiete kdnnen die Be-
kanntgabe des Flurbereinigungsplanes und damit die Ausfiihrungsanordnung nicht in abseh-
barer Zeit erfolgen. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt daher im Uberwiegenden
Interesse der Teilnehmer.

Da der Allgemeinheit im Hinblick auf die in die Flurbereinigung investierten offentlichen Mittel
an einer maoglichst schnellen Herbeifihrung der Auswirkungen des Verfahrens gelegen ist,
liegt die sofortige Vollziehung auch im 6ffentlichen Interesse.

VIII. Veroffentlichung

Diese Anordnung wird in der von dieser Flurbereinigung betroffenen Stadt Eltville am Rhein,
den angrenzenden Stadten Wiesbaden, Ingelheim (incl. Heidesheim) am Rhein und O-
estrich-Winkel, sowie den angrenzenden Gemeinden Walluf, Schlangenbad, Kiedrich und Bu-
denheim 6ffentlich bekannt gemacht.

Dartiber hinaus sind die Anordnung, die Uberleitungsbestimmungen und die Karte lber die
Internetadresse https://hvbg.hessen.de/F1404 abrufbar.

Die Datenschutzerklarung fur das Flurbereinigungsverfahren kann im Internet unter der Inter-
netadresse https:/hvbg.hessen.de/datenschutz eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Anordnung der vorlaufigen Besitzeinweisung und die Uberleitungsbestimmungen
kann innerhalb eines Monats Widerspruch beim

Amt fir Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn - Flurbereinigungsbehdrde -
Berner Straf3e 11, 65552 Limburg a. d. Lahn
erhoben werden.

Die Erhebung des Widerspruchs ist innerhalb vorgenannter Frist auch beim
Hessischen Landesamt fir Bodenmanagement und Geoinformation
- Obere Flurbereinigungsbehorde -

Schaperstralie 16, 65195 Wiesbaden
maoglich.

Der Lauf der Widerspruchsfrist beginnt mit dem 1. Tag der Bekanntmachung.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.

Eltville am Rhein, den 15.03.2026
Im Auftrag

gez. Christian Schmitt
(Verfahrensleiter)

Seite 4 von 4


https://hvbg.hessen.de/F1404

	Flurbereinigung Eltville-Rauenthal - Az.: F 1404 - Teilgebiet 4 und 7 tlw.
	Vorläufige Besitzeinweisung
	gem. § 65 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
	und
	Überleitungsbestimmungen
	gem. § 62 Abs. 3 und § 66 FlurbG

